
Die Tagesordnungspunkte 8 und 9 werden zusammen behandelt. 
 
Der Antrag des AM Breuer, 
1. Die Höhenbegrenzung der Nabe wird auf max. 150 Meter festgesetzt. Dies 

ergibt je nach Anlagentype eine maximale Höhe der Anlage vom Boden bis zur 
Spitze des nach oben stehenden Rotors von 180 Meter. 
 

2. Die beiden Einzelkonzentrationsflächen werden erweitert, damit 8 bis 9 WEA-
Anlagen errichtet werden können. 

  
wird mit einem Stimmenverhältnis von  
01 Stimme für den Antrag (Breuer) 
22 Stimmen gegen den  Antrag (CDU, SPD, B 90/Die Grünen, FDP, UWG, van den Berg) 
abgelehnt. 
 
 


